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(54) KRAN MIT BILDERFASSUNGSSYSTEM

(57) Kran (32) mit einem durch eine Hubvorrichtung
(1) heb- und senkbar angeordneten Bilderfassungssys-
tem (2) zur Erfassung eines für einen Bediener des Krans
(32) nicht direkt einsehbaren Bereichs eines Kranum-
felds, wobei das Bilderfassungsystem (2) an einem ge-
rade verlaufenden Ausleger (5) der Hubvorrichtung (1)
angeordnet ist, wobei das Bilderfassungssystem (2)
durch ein Ausfahren des Auslegers (5) aus einer Hub-
säule (4) in die Höhe bewegbar ist und durch ein Einfah-
ren des Auslegers (5) in die Hubsäule (4) in eine Trans-
portstellung absenkbar ist, in welcher sich der Ausleger
(5) im Wesentlichen vollständig in der Hubsäule (4) be-
findet und das Bilderfassungssystem (2) an die Hubsäule
(4) heran bewegt ist, wobei das Bilderfassungssystem
(2) auf einer einen höchsten Punkt des Auslegers (5)
bildenden Spitze des Auslegers (5) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kran mit den Merk-
malen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 und ein Trä-
gerfahrzeug mit einem solchen Kran.
[0002] Ein nicht gattungsgemäßer Kran ist aus WO
2017/164781 A1 bekannt geworden. Dieses Dokument
zeigt in den Fig. 7a und 7b einen Kran mit einem durch
eine Hubvorrichtung heb- und senkbar angeordneten Bil-
derfassungssystem zur Erfassung eines für einen Bedie-
ner des Krans nicht direkt einsehbaren Bereichs eines
Kranumfelds, wobei das Bilderfassungssystem an einem
gerade verlaufenden Ausleger der Hubvorrichtung (letz-
tes Stück, welches sich auf dem innersten, horizontal
verlaufenden Ausleger befindet) angeordnet ist. Um das
Bilderfassungssystem in eine Transportstellung abzu-
senken, in welcher das Bilderfassungssystem an die
Hubsäule heran bewegt ist, müssen die horizontal ver-
laufenden Ausleger und der vertikal verlaufende Ausle-
ger eingefahren werden. Die horizontal verlaufenden
Ausleger beschränken das Sichtfeld des Bilderfassungs-
systems.
[0003] Am Markt ist ein gattungsgemäßer Kran be-
kannt geworden, welcher alle Merkmale des Oberbe-
griffs des Anspruchs 1 aufweist. Das Bilderfassungssys-
tem ist unterhalb einer Spitze des Auslegers neben dem
Ausleger angeordnet. Auch hier ist das Sichtfeld des Bil-
derfassungssystems beschränkt.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist die Bereitstellung ei-
nes gattungsgemäßen Krans, welcher ein größeres
Sichtfeld des Bilderfassungssystems ermöglicht, und ei-
nes Trägerfahrzeugs mit einem solchen Kran.
[0005] Diese Aufgabe wird durch einen Kran mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 und ein Trägerfahrzeug mit
einem solchen Kran gelöst. Vorteilhafte Ausführungsfor-
men der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen
definiert.
[0006] Weil bei der Erfindung vorgesehen ist, dass das
Bilderfassungssystem auf einer einen höchsten Punkt
des Auslegers bildenden Spitze des Auslegers angeord-
net ist, ist das Sichtfeld weder durch horizontal verlau-
fende Ausleger noch durch einen neben dem Bilderfas-
sungssystem in die Höhe ragenden Ausleger be-
schränkt. Dies ermöglicht grundsätzlich ein Sichtfeld von
360° in einer horizontalen Ebene, wobei die Erfindung
nicht auf eine solche Rundumsicht beschränkt ist. Bei-
spielsweise kann ein Sichtfeld von wenigstens 290° aus-
reichend sein.
[0007] Ein weiterer Vorteil ist, dass das Bilderfas-
sungssystem in der Transportstellung besser geschützt
ist, da es nicht von der Hubsäule weg steht.
[0008] Außerdem ergibt sich eine kompaktere Bau-
form.
[0009] Bei einem Ausführungsbeispiel der Erfindung
ist vorgesehen, dass das Bilderfassungssystem relativ
zur Spitze des Auslegers starr angeordnet ist. Vorteilhaft
daran ist, dass aufgrund des erfindungsgemäß großen
Sichtfelds kein Verstellmechanismus für das Bilderfas-

sungssystem erforderlich ist.
[0010] Bei einem Ausführungsbeispiel der Erfindung
ist vorgesehen, dass das Bilderfassungssystem wenigs-
tens eine, vorzugsweise wenigstens drei, Kameras auf-
weist, welche vorzugsweise in einem gemeinsamen Ge-
häuse angeordnet sind. Alternativ ist auch der Einsatz
einer einzigen Kamera denkbar, welche eine Abbil-
dungsoptik aufweist, die Gebrauch vom erfindungsge-
mäß bereitgestellten großen Sichtfeld macht.
[0011] Bei einem Ausführungsbeispiel der Erfindung
ist vorgesehen, dass das Bilderfassungssystem in der
Transportstellung zumindest im Wesentlichen vollstän-
dig in oder hinter einer an der Hubsäule angeordneten
Schutzabdeckung angeordnet ist. Bevorzugt kann vor-
gesehen sein, dass ein Deckel des Bilderfassungssys-
tems in der Transportstellung die Schutzabdeckung ver-
schließt.
[0012] Bei einem Ausführungsbeispiel der Erfindung
ist vorgesehen, dass unterhalb des Bilderfassungssys-
tems im Bereich der Spitze des Auslegers eine Beleuch-
tungsvorrichtung am Ausleger angeordnet ist, wobei be-
vorzugt vorgesehen ist, dass die Beleuchtungsvorrich-
tung so versenkt im Ausleger angeordnet ist, dass sie
gemeinsam mit dem Ausleger in die Hubsäule einfahrbar
ist. Die hier gewählte Anordnung im Bereich der Spitze
des Auslegers gestattet einerseits eine optimale Aus-
leuchtung im Sichtfeld des Bilderfassungssystems und
vermeidet andererseits eine Blendung des Bilderfas-
sungssystems. Ist die Beleuchtungsvorrichtung versenkt
im Ausleger angeordnet, bietet dies - vor allem, aber nicht
nur - in der Transportstellung optimalen Schutz. Außer-
dem behindert eine versenkt angeordnete Beleuch-
tungsvorrichtung eine Bewegung des Auslegers nicht.
[0013] Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass die
Beleuchtungsvorrichtung wenigstens einen Scheinwer-
fer umfasst.
[0014] Bei einem Ausführungsbeispiel der Erfindung
ist vorgesehen, dass die Hubsäule und der Ausleger in
einer vertikalen Ebene, welche sowohl die Hubsäule als
auch eine Kransäule aufweist, einen von Null verschie-
denen Winkel mit der Kransäule einschließt. An sich wäre
zwar auch eine vertikal verlaufende Hubsäule denkbar.
Der gewählte schräge Verlauf der Hubsäule bewirkt bei
einem Ausfahren des Auslegers einen Versatz des Bil-
derfassungssystems relativ zur Kransäule von dieser
weg und damit ein verbessertes Einsehen in einen von
der Kransäule verdeckten Bereich möglich wird. Durch
den schrägen Verlauf der Hubsäule kann in einem aus-
gefahrenen Zustand des Auslegers ein großer seitlicher
Abstand der Kransäule erreicht werden, ohne dass eine
entsprechende Auslagerung in der Transportstellung er-
forderlich ist.
[0015] Dabei ist vorgesehen, dass ein an der Kransäu-
le angeordnetes Gehäuse einer Kransteuerung in einem
unteren Bereich der Kransäule angeordnet ist. So ver-
deckt das Gehäuse der Kransteuerung eine Sicht auf
eine Abstützung des Krans nicht. Daher ist kein zusätz-
liches Bilderfassungssystem im Bereich der Abstützung
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erforderlich.
[0016] Bei einem Ausführungsbeispiel der Erfindung
ist vorgesehen, dass das Bilderfassungssystem eine Re-
cheneinheit aufweist, welche aus Signalen wenigstens
einer Kamera des Bilderfassungssystems Visualisie-
rungsdaten für eine außerhalb des Bilderfassungssys-
tems angeordnete Visualisierungseinheit berechnet. Es
wird also sozusagen ein Teil der für eine Darstellung not-
wendigen Rechenaufwands (insbesondere eine Kompri-
mierung von Daten) in das Bilderfassungssystem selbst
verlegt. Damit müssen viel weniger Daten zu der außer-
halb des Bilderfassungssystems angeordneten Visuali-
sierungseinheit (diese ist üblicherweise in einer Fahrer-
kabine eines Trägerfahrzeugs des Krans angeordnet)
übertragen werden, was die hierfür erforderliche Band-
breite reduziert.
[0017] Bei einem Ausführungsbeispiel der Erfindung
ist vorgesehen, dass das Bilderfassungssystem wenigs-
tens zwei Kameras aufweist und eine Schnittstelle vor-
gesehen ist, welche Signale der wenigstens zwei Kame-
ras sammelt und ggf. - im Falle der Rückbeziehung auf
die vorbeschriebene Ausführungsform - an die Rechen-
einheit übermittelt. Dies reduziert einen Verbindungsauf-
wand (meist über Kabel, kann aber auch kabellos erfol-
gen) von den einzelnen Kameras zu der Recheneinheit,
da die Verbindung nur von den Kameras zu der (gemein-
samen) Schnittstelle erfolgt. Ein noch größerer Vorteil
besteht darin, dass der Verbindungsaufwand vom Bil-
derfassungssystem zu einer außerhalb derselben (z. B.
in einer Führungskabine eines Trägerfahrzeugs) ange-
ordneten Visualisierungseinheit minimiert wird. Dies er-
leichtert den Einsatz von kabellosen Verbindungen.
[0018] Bei einem Ausführungsbeispiel der Erfindung
ist vorgesehen, dass für zumindest ein Schutzglas des
Bilderfassungssystems eine Vorrichtung zur Erzeugung
eines Luftvorhangs zur Vorbeugung gegen Verschmut-
zungen oder Feuchtigkeit auf dem Schutzglas vorgese-
hen ist, wobei die Vorrichtung zur Erzeugung des Luft-
vorhangs eine Schnittstelle zur Anbindung an eine
Druckluftversorgung eines Trägerfahrzeugs des Krans
aufweist. Eine eigene Drucklufterzeugung am Kran ist
damit nicht notwendig. Auch ist die Anordnung einer Kli-
mavorrichtung am Kran nicht notwendig.
[0019] Bei diesem Ausführungsbeispiel der Erfindung
ist bevorzugt vorgesehen, dass eine Luftvorhangssteu-
ervorrichtung vorgesehen ist, welche eine Erzeugung
des Luftvorhangs außerhalb eines Betriebs des Bilder-
fassungssystems sperrt. Damit kann vermieden werden,
dass ein Druckluftvorrat des Trägerfahrzeugs erschöpft
wird.
[0020] Bei einem Ausführungsbeispiel der Erfindung
ist vorgesehen, dass eine Temperiervorrichtung für das
Bilderfassungssystem vorgesehen ist, wobei die Tem-
periervorrichtung eine Schnittstelle für von einem Trä-
gerfahrzeug des Krans bereit gestelltes Temperiermedi-
um, vorzugsweise Druckluft, und/oder zur Energiever-
sorgung der Temperiervorrichtung aufweist.
[0021] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden

anhand der Figuren diskutiert. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Krans
mit einer Hubvorrichtung und einem Bil-
derfassungssystem,

Fig. 2 eine Draufsicht auf ein Bilderfassungssys-
tem,

Fig. 3a, 3b eine Seiten- und Rückansicht einer Hub-
vorrichtung und eines Bilderfassungssys-
tems in Isolation,

Fig. 4 eine Frontansicht auf den Kran gemäß
Fig. 1,

Fig. 5 eine Rückansicht auf den Kran gemäß Fig.
1,

Fig. 6 eine schematische Darstellung eines Bil-
derfassungssystems gemäß dem Stand
der Technik,

Fig. 7 eine schematische Darstellung einer Aus-
führung eines vorgeschlagenen Bilderfas-
sungssystems

Fig. 8 eine schematische Darstellung eines wei-
teren vorgeschlagenen Bilderfassungs-
systems und

Fig. 9 eine schematische Darstellung eines wei-
teren vorgeschlagenen Bilderfassungs-
systems.

[0022] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht eines
Krans 32 mit einer Kransäule 8 und einer über eine Stre-
be 7 daran angeordneten Hubvorrichtung 1, Fig. 4 zeigt
eine Frontansicht des Krans 32 und Fig. 5 zeigt eine
Rückansicht des Krans 32. In Fig. 5 ist zusätzlich eine
Abstützung 12 des Krans 32 zu sehen.
[0023] Die Hubvorrichtung 1 weist eine Hubsäule 4 und
einen darin einfahrbaren oder daraus ausfahrbaren ge-
rade verlaufenden Ausleger 5 auf. Ein Bilderfassungs-
system 2 ist auf einer einen höchsten Punkt des Ausle-
gers 5 bildenden Spitze des Auslegers 5 angeordnet.
[0024] Das Bilderfassungssystem 2 ist durch die Hub-
vorrichtung 1 heb- und senkbar und dient zur Erfassung
eines für einen Bediener des Krans 32 nicht direkt ein-
sehbaren Bereichs eines Kranumfelds. Selbstverständ-
lich kann durch das Bilderfassungssystem 2 auch ein an
sich von einem Bediener direkt einsehbarer Bereich er-
fasst werden. Das Bilderfassungssystem 2 ist durch ein
Ausfahren des Auslegers 5 aus der Hubsäule 4 in die
Höhe bewegbar und durch ein Einfahren des Auslegers
5 in die Hubsäule 4 in eine Transportstellung absenkbar,
in welcher sich der Ausleger 5 im Wesentlichen vollstän-
dig in der Hubsäule 4 befindet und das Bilderfassungs-
system 2 an die Hubsäule 4 heran bewegt ist.
[0025] Die Hubsäule 4 und der Ausleger 5 schließen
in einer vertikalen Ebene, welche sowohl durch die Hub-
säule 4 als auch durch die Kransäule 8 verläuft, einen
von Null verschiedenen Winkel mit der Kransäule 8 ein
(vgl. Fig. 4 und Fig. 5).
[0026] Ein an der Kransäule 8 angeordnetes Gehäuse
9 einer Kransteuerung ist in einem unteren Bereich der
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Kransäule 8 angeordnet. Wie in Fig. 5 durch die von dem
Bilderfassungssystem 2 ausgehenden strichpunktierten
Linien dargestellt, verdeckt durch diese Anordnung des
Gehäuses 9 das Gehäuse 9 der Kransteuerung eine
Sicht auf eine Abstützung 12 des Krans 5 nicht. Daher
ist kein zusätzliches Bilderfassungssystem im Bereich
der Abstützung 12 erforderlich.
[0027] Das Bilderfassungssystem 2 ist relativ zur Spit-
ze des Auslegers 5 starr angeordnet und umfasst im ge-
zeigten Ausführungsbeispiel vier Kameras 3, welche in
einem gemeinsamen Gehäuse angeordnet sind, das
durch einen Deckel 10 abgeschlossen ist.
[0028] In der gezeigten Darstellung ist der Ausleger 5
im Wesentlichen vollständig aus der Hubsäule 4 ausge-
fahren. Das Bilderfassungssystem 2 ist durch das Aus-
fahren des Auslegers 5 von der Hubsäule 4 weg bewegt.
Im eingefahrenen Zustand des Auslegers 5 befindet sich
das Bilderfassungssystem 2 in der Transportstellung im
Wesentlichen vollständig in oder hinter einer an der Hub-
säule 4 angeordneten Schutzabdeckung 11 und ist da-
durch vor äußeren Einflüssen geschützt.
[0029] Unterhalb des Bilderfassungssystems 2 im Be-
reich der Spitze des Auslegers 5 ist eine Beleuchtungs-
vorrichtung umfassend zwei Scheinwerfer 6 am Ausleger
5 angeordnet, wobei die Beleuchtungsvorrichtung so
versenkt im Ausleger 5 angeordnet ist (vgl. Fig. 3a), dass
sie gemeinsam mit dem Ausleger 5 in die Hubsäule 4
einfahrbar ist.
[0030] Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf ein Bilderfas-
sungssystem 2. Mit den strichpunktierten Linien ist das
von den jeweiligen Kameras 3 erfasste Sichtfeld in einer
horizontalen Ebene illustriert. Durch zwei der Kameras
3 kann eine stereoskopische Erfassung eines Aus-
schnitts des insgesamt erfassten Sichtfelds erfolgen.
Wie in den Figuren 1, 4 und 5 zu erkennen ist, ist der
stereoskopisch erfasste Ausschnitt in Richtung eines an
der Kransäule 8 angeordneten Kranarms - und damit in
Richtung eines Wirkbereichs eines daran anordenbaren
Arbeitsgeräts - gerichtet.
[0031] Fig. 3a zeigt eine Seitenansicht und Fig. 3b
zeigt eine Rückansicht auf eine Hubvorrichtung 1 mit ei-
nem Bilderfassugnssystem 2 in einem teilweise ausge-
fahrenen Zustand des Ausleger 5 aus der Hubsäue 4 in
Isolation. Fig. 3b zeigt eine im Inneren der Hubvorrich-
tung 1 verlaufenden Verkabelung 33, welche Versor-
gungs- und Datenleitungen für die Scheinwerfer 6 sowie
für die Kameras 3 umfassen kann. Anders als in den
Figuren 1, 4 und 5 dargestellt, kann die Hubvorrichtung
1 getrennt von der Kransäule 8 angeordnet sein.
[0032] Fig. 6 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Bilderfassungssystems 2 gemäß dem Stand der
Technik. Das Bilderfassungssystem 2 umfasst mehrere
Kameras 3. Die von diesen Kameras 3 ausgegebenen
Signale werden über Leitungen 14 an eine in einer Ka-
bine 13 eines hier nicht dargestellten Trägerfahrzeugs
35 (oder an einem Bedienstand eines Krans) angeord-
nete Kabinenschnittstelle 15 gesendet. Von einer eben-
falls in der Kabine 13 angeordneten Kabinenrechenein-

heit 16 werden aus den Signalen Bilddaten berechnet,
welche an eine Kabinenvisualisierungseinheit 17 weiter-
gegeben werden können. Von der Kabinenvisualisie-
rungseinheit 17 können die Bilddaten an eine Anzeige-
vorrichtung 21 weitergegeben werden.
[0033] Fig. 7 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Ausführung eines vorgeschlagenen Bilderfassungs-
systems 2. Das Bilderfassungssystem 2 umfasst meh-
rere Kameras 3. Die von diesen Kameras 3 ausgegebe-
nen Signale werden, ggf. über gesondert ausgebildete
Signalleitungen, an eine im Bilderfassungssystem 2 an-
geordnete Schnittstelle 18 gesendet. Von einer ebenfalls
im Bilderfassungssystem 2 angeordneten Rechenein-
heit 19 werden aus den Signalen Bilddaten berechnet.
Die Kameras 3, die Schnittstelle 18 und die Rechenein-
heit 19 können als gemeinsame Baugruppe ausgebildet
sein und gemeinsam in dem Gehäuse des Bilderfas-
sungssystems 2 angeordnet sein. Über vorzugsweise ei-
ne Datenleitung 34 können die Bilddaten an eine in einer
Kabine 13 eines hier nicht dargestellten Trägerfahrzeugs
35 (oder in einem Bedienstand eines Krans) angeordnete
Visualisierungseinheit 20 weitergegeben werden, von
welcher wiederum Daten an eine Anzeigevorrichtung 21
weitergegeben werden können. Anders als dargestellt,
können die Bilddaten vom Bilderfassungssystem 2 an
die Visualisierungseinheit 20 drahtlos übermittelt wer-
den.
[0034] Fig. 8 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Bilderfassungssystems 2 mit einem Schutzglas 29
und einer Vorrichtung zur Erzeugung eines Luftvorhangs
28. Mit der Vorrichtung zur Erzeugung eines Luftvor-
hangs 28 kann entlang einer der Kamera 3 abgewandten
Seite des Schutzglases 29 ein Luftvorhang aufgebaut
werden. Die Vorrichtung zur Erzeugung des Luftvor-
hangs 28 ist über eine Schnittstelle mit einer Druckluft-
versorgung und/oder einer Energieversorgung eines
Trägerfahrzeugs 35 des Krans 32 angebunden und weist
eine Luftvorhangssteuervorrichtung 22 auf, mit welcher
ein Schaltventil 24 und eine Drossel 23 in der Druckluft-
versorgungsleitung ansteuerbar sind. Eingangsgrößen
für die Luftvorhangssteuervorrichtung 22 können sein:
Luftdruck der Druckluftversorgung, Luftfeuchtigkeit der
Druckluft, Temperatur der Druckluft, Umgebungstempe-
ratur. Die Ansteuerung von Schaltventil 24 und/oder
Drossel 23 kann in Abhängigkeit der Eingangsgrößen
erfolgen. Die Vorrichtung zur Erzeugung eines Luftvor-
hangs 28 - insbesondere die Luftvorhangssteuervorrich-
tung 22, das Schaltventil 24 und die Drossel 23 - kann
in einem Gehäuse des Bilderfassungssystems 2 ange-
ordnet sein.
[0035] Fig. 9 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Bilderfassungssystems 2 mit einer Temperiervor-
richtung für das Bilderfassungssystem 2, wobei die Tem-
periervorrichtung über eine Schnittstelle mit einer Druck-
luftversorgung und/oder einer Energieversorgung eines
Trägerfahrzeugs 35 des Krans 32 angebunden ist. Über
eine Druckluftversorgungsleitung kann Druckluft in das
Innere eines Gehäuses des Bilderfassungssystems 2, in
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welchem sich die Kameras 3 befinden, geleitet werden.
In der Druckluftversorgungsleitung sind ein Steuerventil
27 und eine Drossel 23 angeordnet, die von einer Tem-
periersteuerung 30 ansteuerbar sind. Die Druckluft kann
zum Kühlen der Kameras 3 im Gehäuse dienen. In das
Gehäuse eingeleitete Druckluft kann über ein (Rück-
schlag-) Überdruckventil 26 entweichen. Ein Innenbe-
reich des Gehäuses kann über eine durch einen Schalter
31 aktivierbare Heizung 25 beheizt werden, wobei der
Schalter 31 von der Temperiersteuerung 30 ansteuerbar
ist. Eingangsgrößen für die Temperiersteuerung 30 kön-
nen sein: Luftdruck der Druckluftversorgung, Luftfeuch-
tigkeit der Druckluft, Temperatur der Druckluft, Umge-
bungstemperatur, Isttemperatur im Inneren des Gehäu-
ses, Solltemperatur. Die Ansteuerung von Steuerventil
27 und/oder Drossel 23 und/oder Schalter 31 kann in
Abhängigkeit der Eingangsgrößen erfolgen. Die Tempe-
riervorrichtung - insbesondere die Temperiersteuerung
30, das Steuerventil 27, die Drossel 23, der Schalter 31
und die Heizung 25 - kann im Gehäuse des Bilderfas-
sungssystems 2 angeordnet sein.

Bezugszeichenliste:

[0036]

1 Hubvorrichtung
2 Bilderfassungssystem
3 Kamera
4 Hubsäule
5 Ausleger
6 Schweinwerfer
7 Strebe
8 Kransäule
9 Gehäuse einer Kransteuerung
10 Deckel eines Gehäuses des Bilderfassungssys-

tems
11 Schutzabdeckung
12 Abstützung
13 Kabine eines Trägerfahrzeugs oder Bedienstand

des Krans
14 Leitungen
15 Kabinenschnittstelle
16 Kabinenrecheneinheit
17 Kabinenvisualisierungseinheit
18 Schnittstelle
19 Recheneinheit
20 Visualisierungseinheit
21 Anzeigevorrichtung
22 Luftvorhangssteuervorrichtung
23 Drossel
24 Schaltventil
25 Heizung
26 Überdruckventil
27 Steuerventil
28 Luftvorhang
29 Schutzglas
30 Temperiersteuerung

31 Schalter der Temperiervorrichtung
32 Kran
33 Verkabelung
34 Datenleitung
35 Trägerfahrzeug

Patentansprüche

1. Kran (32) mit einem durch eine Hubvorrichtung (1)
heb- und senkbar angeordneten Bilderfassungssys-
tem (2) zur Erfassung eines für einen Bediener des
Krans (32) nicht direkt einsehbaren Bereichs eines
Kranumfelds, wobei das Bilderfassungsystem (2) an
einem gerade verlaufenden Ausleger (5) der Hub-
vorrichtung (1) angeordnet ist, wobei das Bilderfas-
sungssystem (2) durch ein Ausfahren des Auslegers
(5) aus einer Hubsäule (4) in die Höhe bewegbar ist
und durch ein Einfahren des Auslegers (5) in die
Hubsäule (4) in eine Transportstellung absenkbar
ist, in welcher sich der Ausleger (5) im Wesentlichen
vollständig in der Hubsäule (4) befindet und das Bil-
derfassungssystem (2) an die Hubsäule (4) heran
bewegt ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Bil-
derfassungssystem (2) auf einer einen höchsten
Punkt des Auslegers (5) bildenden Spitze des Aus-
legers (5) angeordnet ist.

2. Kran nach Anspruch 1, wobei das Bilderfassungs-
system (2) relativ zur Spitze des Auslegers (5) starr
angeordnet ist.

3. Kran nach wenigstens einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei das Bilderfassungssystem (2) we-
nigstens eine, vorzugsweise wenigstens drei, Kame-
ras (3) aufweist, welche vorzugsweise in einem ge-
meinsamen Gehäuse angeordnet sind.

4. Kran nach wenigstens einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei das Bilderfassungssystem (2) in
der Transportstellung zumindest im Wesentlichen
vollständig in oder hinter einer an der Hubsäule (4)
angeordneten Schutzabdeckung (11) angeordnet
ist.

5. Kran nach wenigstens einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei unterhalb des Bilderfassungssys-
tems (2) im Bereich der Spitze des Auslegers (5)
eine Beleuchtungsvorrichtung am Ausleger (5) an-
geordnet ist, wobei bevorzugt vorgesehen ist, dass
die Beleuchtungsvorrichtung so versenkt im Ausle-
ger (5) angeordnet ist, dass sie gemeinsam mit dem
Ausleger (5) in die Hubsäule (4) einfahrbar ist.

6. Kran nach dem vorangehenden Anspruch, wobei die
Beleuchtungsvorrichtung wenigstens einen Schein-
werfer (6) umfasst.
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7. Kran nach wenigstens einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei die Hubsäule (4) und der Ausleger
(5) in einer vertikalen Ebene, welche sowohl die Hub-
säule (4) als auch eine Kransäule (8) aufweist, einen
von Null verschiedenen Winkel mit der Kransäule (8)
einschließt.

8. Kran nach dem vorangehenden Anspruch, wobei ein
an der Kransäule (8) angeordnetes Gehäuse (9) ei-
ner Kransteuerung in einem unteren Bereich der
Kransäule (8) angeordnet ist.

9. Kran nach wenigstens einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei das Bilderfassungssystem (2) ei-
ne Recheneinheit (19) aufweist, welche aus Signa-
len wenigstens einer Kamera (3) des Bilderfas-
sungssystems (2) Visualisierungsdaten für eine au-
ßerhalb des Bilderfassungssystems (2) angeordne-
te Visualisierungseinheit (20) berechnet.

10. Kran nach wenigstens einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei das Bilderfassungssystem (2) we-
nigstens zwei Kameras (3) aufweist und eine Schnitt-
stelle (18) vorgesehen ist, welche Signale der we-
nigstens zwei Kameras (3) sammelt und ggf. - im
Falle der Rückbeziehung auf den vorangehenden
Anspruch - an die Recheneinheit (19) übermittelt.

11. Kran nach wenigstens einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei für zumindest ein Schutzglas (29)
des Bilderfassungssystems (2) eine Vorrichtung zur
Erzeugung eines Luftvorhangs (28) vorgesehen ist,
wobei die Vorrichtung zur Erzeugung des Luftvor-
hangs (28) eine Schnittstelle zur Anbindung an eine
Druckluftversorgung eines Trägerfahrzeugs (35)
des Krans (32) aufweist.

12. Kran nach dem vorangehenden Anspruch, wobei ei-
ne Luftvorhangssteuervorrichtung (22) vorgesehen
ist, welche eine Erzeugung des Luftvorhangs (28)
außerhalb eines Betriebs des Bilderfassungssys-
tems (2) sperrt.

13. Kran nach wenigstens einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei eine Temperiervorrichtung für das
Bilderfassungssystem (2) vorgesehen ist, wobei die
Temperiervorrichtung eine Schnittstelle für von ei-
nem Trägerfahrzeug (35) des Krans bereit gestelltes
Temperiermedium, vorzugsweise Druckluft,
und/oder zur Energieversorgung der Temperiervor-
richtung aufweist.

14. Trägerfahrzeug (35) mit einem Kran (32) nach we-
nigstens einem der vorangehenden Ansprüche.
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